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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §3 Abs1 Z3 lita;

Rechtssatz

Hilfsbedürftigkeit auf Grund der wirtschaftlichen Situation liegt vor, wenn weder Einkommen noch Vermögen des

Steuerp7ichtigen noch beides zusammen ausreichen, um seinen notwendigen Lebensunterhalt zu gewährleisten

(Hinweis E 10. September 1998, 96/15/0272).
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